
Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Kremikovtzi AD 

Beklagte: Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i za
mestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Administrativen sad Sofia-grad 
— Auslegung des Europa-Abkommens zur Gründung einer As
soziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Bulgarien anderer
seits (ABl. 1994, L 358, S. 1) und von Nr. 1 des Anhangs V der 
Akte über die Bedingungen des Beitritts der Bulgarischen Repu
blik und Rumäniens und die Anpassungen der die Europäische 
Union begründenden Verträge (ABl. 2005, L 157, S. 203) sowie 
von Art. 9 Abs. 4 des Protokolls Nr. 2 über Erzeugnisse, die 
unter den Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemein
schaft für Kohle und Stahl (EGKS) fallen, von Art. 3 des Zusatz
protokolls zum Europa-Abkommen zur Gründung einer Asso
ziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Bulgarien anderer
seits (ABl. 1995, L 317, S. 25) und von Art. 14 der Verordnung 
(EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 1999 über beson
dere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 des EG- 
Vertrags (ABl. L 83, S. 1) — Staatliche Beihilfe zur Umstruktu
rierung, die Stahlunternehmen im Rahmen eines Umstrukturie
rungsprogramms vor dem Beitritt Bulgariens zur Europäischen 
Union gewährt wurde — Entscheidung, mit der das Bestehen 
einer öffentlich-rechtlichen Forderung in Höhe der staatlichen 
Beihilfe, die infolge der Feststellung der Zahlungsunfähigkeit 
der Empfängerin rechtswidrig geworden ist, festgestellt wird 
— Jeweilige Zuständigkeiten der nationalen Behörden und der 
Europäischen Kommission für die Entscheidung über die Unver
einbarkeit einer staatlichen Beihilfe mit dem Gemeinsamen 
Markt und deren Rückforderung als rechtswidrige Beihilfe 

Tenor 

Ein Verfahren zur Rückforderung staatlicher Beihilfen, die der Kremi
kovtzi AD vor dem Beitritt der Republik Bulgarien zur Europäischen 
Union gewährt wurden und die nach diesem Beitritt nicht im Sinne 
von Anhang V der Akte über die Bedingungen des Beitritts der 
Republik Bulgarien und Rumäniens und die Anpassungen der Ver
träge, auf denen die Europäische Union beruht, „anwendbar“ waren, 
muss im Fall der Missachtung der Voraussetzungen des Art. 9 Abs. 4 
des Protokolls Nr. 2 zum Europa-Abkommen zur Gründung einer 
Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Bulgarien andererseits, 
im Namen der Gemeinschaft geschlossen und genehmigt durch den 
Beschluss 94/908/EGKS, EG, Euratom des Rates und der Kommis
sion vom 19. Dezember 1994, auf Art. 3 des Zusatzprotokolls zu 
diesem Europa-Abkommen in der durch den Beschluss Nr. 3/2006 
des Assoziationsrates EU–Bulgarien vom 29. Dezember 2006 geän
derten Fassung gestützt werden. In diesem Zusammenhang können die 
zuständigen nationalen Behörden der Republik Bulgarien gemäß Art. 
3 Abs. 3 des Zusatzprotokolls eine Entscheidung über die Rückforde
rung staatlicher Beihilfen erlassen, die diese Voraussetzungen nicht 
erfüllen. Eine auf der Grundlage von Art. 3 Abs. 2 dieses Zusatz
protokolls erlassene Entscheidung der Kommission ist nicht Vorbedin
gung für die Rückforderung solcher Beihilfen durch die bulgarischen 
Behörden. 

( 1 ) ABl. C 232 vom 6.8.2011. 

Urteil des Gerichtshofs (Erste Kammer) vom 22. November 
2012 (Vorabentscheidungsersuchen des High Court of 
Ireland — Irland) — M.M./Minister for Justice, Equality 

and Law Reform, Irlande, Attorney General 

(Rechtssache C-277/11) ( 1 ) 

(Vorabentscheidungsersuchen — Gemeinsames europäisches 
Asylsystem — Richtlinie 2004/83/EG — Mindestnormen 
für die Anerkennung und den Status als Flüchtling oder den 
subsidiären Schutzstatus — Art. 4 Abs. 1 Satz 2 — Zusam
menarbeit des Mitgliedstaats mit dem Antragsteller bei der 
Prüfung der für seinen Antrag maßgeblichen Anhaltspunkte 
— Umfang — Ordnungsmäßigkeit des bei der Behandlung 
eines Antrags auf subsidiären Schutz nach Ablehnung eines 
Antrags auf Anerkennung als Flüchtling befolgten nationalen 
Verfahrens — Beachtung der Grundrechte — Recht auf 

Anhörung) 

(2013/C 26/16) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Vorlegendes Gericht 

High Court of Ireland 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: M.M. 

Beklagter: Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlande, 
Attorney General 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — High Court of Ireland — Aus
legung von Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 2004/83/EG des Rates 
vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die Anerkennung 
und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als 
Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen 
Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden 
Schutzes (ABl. L 304, S. 12) — Antrag auf subsidiären Schutz 
nach Ablehnung der Anerkennung des Flüchtlingsstatus — Vor
schlag zur Ablehnung des Antrags auf subsidiären Schutz — 
Verpflichtung, dem Antragsteller das Ergebnis der Prüfung sei
nes Antrags mitzuteilen, bevor eine endgültige Entscheidung 
getroffen wird 

Tenor 

Das Erfordernis der Zusammenarbeit des betreffenden Mitgliedstaats 
mit dem Asylbewerber im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Satz 2 der 
Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Min
destnormen für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsange
hörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die an
derweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu 
gewährenden Schutzes kann nicht dahin ausgelegt werden, dass die 
zuständige nationale Behörde, wenn ein Ausländer die Zuerkennung 
des subsidiären Schutzstatus beantragt, nachdem ihm die Anerkennung 
als Flüchtling verweigert worden ist, und sie beabsichtigt, auch diesen
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zweiten Antrag abzulehnen, verpflichtet wäre, den Betroffenen vor dem 
Erlass ihrer Entscheidung von der beabsichtigten Ablehnung seines 
Antrags zu unterrichten und ihm die Argumente mitzuteilen, auf die 
sie dessen Ablehnung stützen möchte, um es diesem Antragsteller zu 
ermöglichen, seinen Standpunkt dazu geltend zu machen. 

Bei einem System wie dem durch die im Ausgangsverfahren in Rede 
stehende nationale Regelung eingerichteten, das dadurch gekennzeich
net ist, dass zwei getrennte und aufeinanderfolgende Verfahren zur 
Prüfung des Antrags auf Anerkennung als Flüchtling bzw. des An
trags auf subsidiären Schutz bestehen, obliegt es jedoch dem nationalen 
Gericht, im Rahmen beider Verfahren für die Wahrung der Grund
rechte des Antragstellers und insbesondere des Rechts auf Anhörung in 
dem Sinne Sorge zu tragen, dass er in der Lage ist, vor dem Erlass 
einer Entscheidung, mit der der beantragte Schutz nicht gewährt wird, 
sachdienlich Stellung zu nehmen. Dass der Betroffene bereits bei der 
Prüfung seines Antrags auf Anerkennung als Flüchtling ordnungs
gemäß angehört worden ist, bedeutet in einem solchen System nicht, 
dass von dieser Formvorschrift im Rahmen des Verfahrens über den 
Antrag auf subsidiären Schutz abgesehen werden könnte. 

( 1 ) ABl. C 226 vom 30.7.2011. 

Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 6. Dezember 
2012 (Vorabentscheidungsersuchen des Administrativen 
sad — Varna — Bulgarien) — BONIK (EOOD)/Direktor 
na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto“ 
— Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata 

agentsia za prihodite 

(Rechtssache C-285/11) ( 1 ) 

(Mehrwertsteuer — Richtlinie 2006/112/EG — Recht auf 
Vorsteuerabzug — Versagung) 

(2013/C 26/17) 

Verfahrenssprache: Bulgarisch 

Vorlegendes Gericht 

Administrativen sad — Varna 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: BONIK (EOOD) 

Beklagter: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na 
izpalnenieto“ — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsional
nata agentsia za prihodite 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Administrativen sad — Varna 
— Auslegung der Art. 14, 62, 63, 167, 168 und 178 Buchst. a 
und b der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. Novem
ber 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. L 
347, S. 1) — Formalitäten der Mitgliedstaaten im Bereich des 
Vorsteuerabzugs — Maßnahmen zur Verhütung bestimmter 

Formen der Steuerhinterziehung oder -umgehung — Versagung 
des Vorsteuerabzugs bei einem Steuerpflichtigen, der Empfänger 
von innergemeinschaftlichen Lieferungen ist, mit der Begrün
dung, dass es keine Beweise für tatsächliche Lieferungen zwi
schen den vorangehenden Lieferern gebe, obwohl Beweise für 
die Bewirkung der Lieferungen des unmittelbaren Lieferers an 
den Steuerpflichtigen vorliegen 

Tenor 

Die Art. 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 und 178 der Richtlinie 
2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemein
same Mehrwertsteuersystem sind dahin auszulegen, dass sie es ver
wehren, einem Steuerpflichtigen unter Umständen wie den im Aus
gangsverfahren fraglichen das Recht, die Mehrwertsteuer auf eine Lie
ferung von Gegenständen als Vorsteuer abzuziehen, mit der Begrün
dung zu versagen, diese Lieferung werde angesichts von Hinterziehun
gen oder Unregelmäßigkeiten auf ihr vorausgehenden oder nachfolgen
den Umsatzstufen als nicht tatsächlich bewirkt betrachtet, ohne dass 
aufgrund objektiver Umstände feststeht, dass dieser Steuerpflichtige 
wusste oder wissen musste, dass der zur Begründung des Rechts auf 
Vorsteuerabzug angeführte Umsatz in eine auf einer vorausgehenden 
oder nachfolgenden Umsatzstufe der Lieferkette begangene Mehrwert
steuerhinterziehung einbezogen war, was das vorlegende Gericht zu 
prüfen hat. 

( 1 ) ABl. C 238 vom 13.8.2011. 

Urteil des Gerichtshofs (Sechste Kammer) vom 22. 
November 2012 (Vorabentscheidungsersuchen des 
Administrativen sad — Varna — Bulgarien) — Digitalnet 
OOD (C-320/11 und C-383/11), Tsifrova kompania OOD 
(C-330/11), M SAT CABLE AD (C-382/11)/Nachalnik na 

Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna 

(Verbundene Rechtssachen C-320/11, C-330/11, C-382/11 
und C-383/11) ( 1 ) 

(Gemeinsamer Zolltarif — Tarifierung — Kombinierte No
menklatur — Zum Empfang von Fernsehsignalen geeignete 
Geräte, mit eingebautem Modem für den Internetanschluss 

und für den interaktiven Informationsaustausch) 

(2013/C 26/18) 

Verfahrenssprache: Bulgarisch 

Vorlegendes Gericht 

Administrativen sad — Varna 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Digitalnet OOD (C-320/11 und C-383/11), Tsifrova 
kompania OOD (C-330/11), M SAT CABLE AD (C-382/11) 

Beklagter: Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri 
Mitnitsa Varna
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